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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
614/079/2018 

 

Antrag aus der Bürgerversammlung für das Versammlungsgebiet 
Röthelheim/Rathenau vom 30.01.2018 bzgl. Unterbindung des Befahrens des 
Gehwegs in der Zeppelinstraße 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

17.04.2018 Ö Empfehlung  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77 

17.04.2018 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Polizei sowie Tiefbauamt 
 
 

I. Antrag 
 
Die Ausführungen der Verwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Der Antrag aus der Bürgerversammlung ist abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Unterbindung der Nutzung der Gehwege mit Kraftfahrzeugen; 
Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Schulkinder 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Einbau von Absperrpfosten auf dem westlichen Gehweg der Zeppelinstraße im Bereich des 
Ohmgymnasiums. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Im Zuge der Bürgerversammlung für das Versammlungsgebiet Röthelheim/Rathenau am 
30.1.2018 wurde u. a. von den Bürgern darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge im Bereich des 
Ohmgymnasiums im Begegnungsverkehr auf den westlichen Hochbord der Zeppelinstraße 
ausweichen und dabei Fußgänger bzw. Schüler gefährden. Mit Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Bürgerinnen und Bürgern wurde der Antrag angenommen, ein Auffahren auf den 
Gehweg baulich zu verhindern (vgl. Anhang 1).  
 
Mit verkehrsrechtlicher Anordnung vom 20.3.2018 wurde der Einbau von Sperrpfosten zur Un-
terbindung des rechtswidrigen Befahrens des Gehwegs angeordnet (vgl. Anhang 2). Der Voll-
zug der Anordnung erfolgte am 26.3.2018. 
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4. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind auf der allgemeinen Haushaltsstelle für den Unterhalt von Verkehrszeichen bei 

Amt 66 vorhanden  
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Auszug aus der Niederschrift der Bürgerversammlung (Anlage 1) 
  VAO mit Plan vom 20.3.2018 (Anlage 2)  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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